
Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft der
Hansestadt Demmin

Auf Grund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV
M-V) in der Fassung der Bekanntgabe vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V S. 205, zuletzt
geändert durch Gesetz vom 24. Mai 2004 - GVOBl. M-V S. 179) und dem Gesetz zur
Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege
(Kindertagesf6rderungsgesetz -KiföG M-V) vom 01. April 2004, in der zur Zeit gültigen
Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der Hansestadt Demmin vom
08.12.2004 folgende Satzung erlassen:

§1
Träger und Rechtsform

Die Kindertagesstätten werden von der Hansestadt Demmin als öffentliche Einrichtungen
unterhalten. Durch ihre Inanspruchnahme nach Maßgabe dieser Satzung entsteht ein
öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis.

§2
Aufgaben

Die Aufgaben der Kindertagesstätten bestimmen sich nach dem Kif6G M-V in seiner jeweils
gültigen Fassung.

§3
Kreis der Berechtigten

(1) Die Kindertagesstätten stehen grundsätzlich allen Kindern nach Maßgabe der verfügbaren
Plätze offen, wobei jedes Kind im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt einen
Rechtsanspruch auf Förderung in einer Kindertagesstätte hat. Vorrang haben die Kinder,
die in der Hansestadt Demmin ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Eine Änderung der
Wohnanschrift ist der Leitung der Kindertagesstätte durch die Personensorgeberechtigten
umgehend zu melden.

(2) Sofern in der Kindereinrichtung auf Antrag ein Kind aufgenommen wird, das in einem
anderen Ort seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, muss die Wohnsitzgemeinde bei
Finanzierung der nicht durch Elternbeiträge, Landeszuschüsse und Zuschüsse des
örtlichen Trägers der Jugendhilfe gedeckten Kosten vor der Aufnahme des Kindes
zustimmen.

(3) In Krippen und Horten werden Kinder, die aus besonderen sozialen und pädagogischen
Gründen vorrangig der Förderung und Betreuung bedürfen, im Rahmen der verfügbaren
Plätze bevorzugt aufgenommen.

(4) Wenn die festgelegte Kapazität nach Betriebserlaubnis der jeweiligen Einrichtung erreicht
ist, können weitere Aufnahmen erst nach Freiwerden von Plätzen erfolgen.

(5) Kinder, die an ansteckenden Krankheiten leiden, werden nicht aufgenommen. Im Zweifel
entscheidet ein Arzt, der von der Hansestadt Demmin im Einvernehmen mit den
Personensorgeberechtigten benannt wird.




